
 
 

DER STÄDTEBAU.

I. Abfchnitt.

Die Grundlagen des Städtebaues.

I. K a p i t e l.

Die ftädtifchen Wohnungen.

Die Behandlung des Wohnungswefens gehört in fo fern nothwendig in den

Rahmen des Städtebaues, als die verfchiedenen Löfungsformen der Wohnungsfrage auf

die Gef’caltung und Ausbildung des Stadtplanes beitimmend einwirken. Die Anlage

einer neuen Stadt oder eines neuen Stadttheiles hat fich nach der ortsüblichen Bauweife
zu richten, kann aber auch zur Verbefferung und Umgeflaltung diefer Bauweife be-

nutzt werden. Selbf’cverftändlich handelt es fich hier nur um die (tädtifche und vor-

itädtifche Bauweife, während das ländliche Wohnungswefen aufser Betracht bleibt.

Die f’cädtifche Wohnungsfrage ift unter drei Gefichtspunkten zu betrachten, nämlich:
a) nach den Beziehungen zwifchen dem Haufe und dem Baugrundf’tück,

b) nach der Zahl der \?Vohnungen im Haufe und

c) nach der Art oder den Anfprüchen der Bewohner.

a) Beziehungen zwifchen Wohnhaus und Baugrundl'tüek.

1) Offene Bebauung.

Wir unterfcheiden die offene und die gefehloffene Bebauung; erfiere wird

auch Villenbau, letztere Reihenbau genannt, Der Villenbau verlangt, dafs die

Häufer von allen Seiten oder wenigftens von drei Seiten frei itehen. Die auf allen

Fig. 1, Seiten freie Stellung ift Regel bei herrfchaftlichen

Vorftadthäufern oder eigentlichen Villen (Fig. 2). Das

Haus empfängt Luft und Licht von allen Seiten; es

if’c ganz umgeben vom Garten oder Park, in welchem

‚; der Wirthfchaftshof und etwaige Nebengebäude mög-

‘T'i lichf’c wenig itörend untergebracht find. Die Baulich-

keiten treten in der Regel auch hinter der Straßen—

» fluchtlinie zurück, fo dafs fich eine von letzterer

verfchiedene Baufluchtlinie ergiebt, wie dies u. a. in

. _ _ _ @ I des preufsifchen Fluchtlinien-Gefetzes (liche An—

112500 hang) vorgefehen iit. Fig. I zeigt, wie aus folchen

“’ ° ° "’ f;LiLi “f“ ”° "’ ‘? .”; "“”“ einzelnen Villenbaufiellen ein ganzer, von vier Strafsen

Villenblock zu Dresden. umgébener Block fich zufammenfetzt. Der Raum

 

 

 

3.

Häufcr

von allen

Seiten frei.


